Internationale AU PAIR VERMITTLUNG   Anette B. Wandres,  Keltenring 48, 79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 - 981304    Fax: 07661 – 981303       email: info@aupair-vermittlung.de

Vertrag zwischen     der Au Pair Vermittlung Anette B. Wandres
und der Gastfamilie    

Es ist der Gastfamilie bekannt, dass das Au Pair nur mit gültigem Visum nach Deutschland einreisen darf (falls das Au Pair aus einem Nicht-EU-Land stammt). 

Die Gastfamilie erkennt an, dass sie eine Gebühr von 540 Euro (incl. MwSt.) bezahlt. Der Betrag ist fällig sobald das Au Pair das Visum beantragt hat. Bei der Gebühr handelt es sich um das Honorar für die Bearbeitung der Anfrage und für die Vermittlung eines Au-Pairs, unabhängig davon ob das Au-Pair-Verhältnis erfolgreich zu Ende geführt wird. Die Gebühr setzt sich zusammen aus 120 Euro Bearbeitungsgebühr zuzüglich 420 Euro Vermittlungsgebühr. Vom Au Pair wird kein Honorar durch den deutschen Vermittler erhoben. 

Es liegt nicht in der Verantwortung der Agentur wenn das Au Pair oder die Gastfamilie das Vertragsverhältnis vorzeitig beendet, das Au Pair sich nicht harmonisch in die Familie eingliedert oder die Erwartungen der Gastfamilie nicht erfüllt werden. 

Sollte es innerhalb von  6 Monaten nach Ankunft zu einer vorzeitigen Trennung kommen, die zweifelsfrei nicht durch die Gastfamilie  verschuldet wurde, rechnen wir kulanter weise die nicht absolvierten Monate auf die nächste Vermittlungsgebühr an solange die Agentur besteht. Die Bearbeitungsgebühr von 120 € ist neu zu entrichten. Eine Neuvermittlung erfolgt ohne zeitliche Garantie, d.h. ein fließender Übergang von einem Au Pair zum anderen kann nicht gefordert werden.  Die Gastfamilie wird bei einer Neuvermittlung auf die Agentur zukommen und mitteilen, bei welchen Au Pair Kandidaten angefragt werden soll. 

Falls das Au Pair aus Gründen, die die Gastfamilie nicht zu vertreten hat, nach Erhalt des Visums nicht einreisen kann, oder wird der Visumantrag des Au Pairs nicht akzeptiert oder abgelehnt und die Familie trifft daran keinerlei Verschulden, wird nur eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro erhoben. Wird der Visumantrag des Au Pairs abgelehnt, so liegt dies nicht in der Verantwortung der Agentur. Sollte die Einladung von der Gastfamilie zurückgezogen werden, nachdem der Au Pair-Vertrag von der Familie unterzeichnet sowie die Einladung an das Au Pair gesandt wurde, das Au Pair allerdings das Visum noch nicht beantragt hat, so wird nur die Bearbeitungsgebühr von 120 Euro erhoben. Nach Beantragung des Visums ist eine Rückzahlung der Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr wegen Rücktritts von der Einladung nicht mehr möglich und die volle Gebühr ist fällig. 

Eine Neuvermittlung erfolgt nicht, wenn auf dem Familienfragebogen falsche Angaben gemacht oder die Bedingungen des Au Pair Vertrags von der Gastfamilie nicht eingehalten wurden. Eine Rückzahlung der Gebühr ist nach erfolgter Visumbeantragung ausgeschlossen und auch dann  wenn der Visumantrag aus Gründen, die an der Gastfamilie liegen, abgelehnt wurde oder wenn das Au Pair Verhältnis vorzeitig endet. 

Das behördliche Verfahren zur Bearbeitung des Visumantrags  kann von der Au Pair Agentur nicht beschleunigt werden. Ebenfalls hat die Agentur keinen Einfluss auf die Dauer des Postwegs (Zustellung per Luftpost u. Einschreiben). Sollte der gewünschte Einreisetermin nicht eingehalten werden, so liegt dies nicht in der Verantwortung der Au-Pair-Agentur. Dieser Umstand rechtfertigt auch keine Kürzung bei der Vermittlungsgebühr. 

Die Gastfamilie weiß, dass eine Kündigung  gegenüber dem Au Pair schriftlich unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist erfolgen muss. Die Gastfamilie wird im Fall der Kündigung die Au Pair Agentur in Kenntnis setzen und dem Au Pair bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiterhin Unterkunft in der Familie, Verpflegung, Taschengeld und Versicherung gewähren. Die Familie gewährleistet, dass das Au Pair jederzeit seine vermittelnde Agentur telefonisch erreichen kann.
Der Gastfamilie ist bewusst, dass die Au Pair Agentur nicht als Streitschlichter fungieren kann. Die Agentur kann nur versuchen, den bestmöglichen Lösungsweg zu finden. Sollte die Gastfamilie das Au Pair vor Ablauf der Kündigungsfrist mutwillig aus dem Haus weisen, kann das Au Pair auf Kosten der Gastfamilie z.B. in einem Hotel oder Jugendherberge untergebracht werden bis zur Ausreise bzw. Ablauf der Kündigungsfrist. Die Au Pair Agentur ist nicht für die Organisation und Kosten der An- oder Heimreise des Au Pairs verantwortlich. 

Die Gastfamilie akzeptiert, dass Frau Wandres in Zeiten des Urlaubs oder Krankheit vorübergehend nicht erreichbar ist, auch wenn in dieser Zeit Probleme mit dem Au Pair auftreten sollten.
Die Gastfamilie verpflichtet sich, das Au Pair bei der Einreise vom jeweiligen Ankunftsort (Flughafen, Busbahnhof, Bahnhof o.a.) abzuholen oder durch einen von der Gastfamilie beauftragten Dritten abholen zu lassen. 
Die Gastfamilie verpflichtet sich, das Au Pair unverzüglich nach der Ankunft wie für Au Pair vorgeschrieben zu versichern. Die Gastfamilie haftet für Schäden an Personen und Sachen (oder es wird eine spezielle Haftpflichtversicherung für Au Pairs abgeschlossen), vor allem solche Schäden, die durch die Benutzung eines Autos durch das Au Pair entstehen.

Die Gastfamilie verpflichtet sich, die Kosten der ärztlichen Untersuchung zu tragen, sofern diese für die Visumsverlängerung erforderlich ist, sowie auch die Kosten für die Visumverlängerung selbst.

Die Gastfamilie bestätigt, dass sie sich an die Regeln der Au-Pair-Beschäftigung halten wird, wie sie in den ihr zur Verfügung gestellten Merkblättern der Bundesagentur für Arbeit aufgeführt sind. 

Die Gastfamilie bestätigt, dass sie die Fahrkosten zum nächstgelegenen für das Au Pair geeigneten Sprachkurs übernimmt und auch die Teilnahme des Au Pairs an kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie die dazu notwendige Mobilität fördert.                                                                                                                                                                           

Die Gastfamilie gewährleistet, dass das Au Pair jederzeit seine vermittelnde Agentur telefonisch erreichen kann.

Die Familie ist dem Au Pair nach der Ankunft behilflich ein Girokonto zu eröffnen und verpflichtet sich, das Taschengeld stets nur auf dieses Konto zu überweisen. 

Die persönlichen Angaben der Au Pairs erfolgen nach den Mitteilungen der BewerberInnen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird nicht übernommen. Die Au Pair Agentur distanziert sich ausdrücklich von den Angaben der Bewerber/innen, da die Agentur keinen Einfluss auf die Richtigkeit dieser Angaben hat.  Es liegt auch nicht in der Verantwortung der Au Pair Agentur Wandres, falls das Au Pair trotz Führerschein nicht fähig sein sollte, mit dem Auto zu fahren. Die Gastfamilie bestätigt, dass sie ihr Au Pair selbst aus den Vermittlungsvorschlägen ausgewählt hat. Es wurde der Gastfamilie die Möglichkeit gegeben, durch Überlassung der Kontaktdaten sich mit dem zukünftigen Au Pair telefonisch als auch schriftlich im Vorfeld intensiv auszutauschen. 

Die Au Pair Agentur Wandres haftet nicht für mögliche Schäden, welche durch Krankheiten des Au Pairs, durch  Schwangerschaft oder Geburt eines Kindes entstehen. Die Agentur empfiehlt dringend nach Ankunft des Au Pairs bei der Gastfamilie, eine umfangreiche ärztliche Untersuchung durchführen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt die Gastfamilie.

Der Gastfamilie ist bekannt, dass das Au Pair in keinem juristischen Verhältnis zur Au Pair Vermittlung Anette B. Wandres steht. Die Dienstleistung der Au Pair Vermittlung beschränkt sich auf die Vermittlung eines Au Pairs. Die Gastfamilie erkennt an, dass irgendwelche persönlichen Aufwendungen oder Zahlungsverpflichtungen des Au Pairs gegen sie oder gegen Dritte nicht in der Verantwortung der Au Pair Vermittlung liegen. Die Au Pair Vermittlung Anette B. Wandres kann für Konsequenzen, die aus der Interaktion zwischen Au-pair und Gastfamilie oder die durch Handlungen des Aupairs oder der Gastfamilie entstehen, nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

Die Gastfamilie erkennt an, dass die Au Pair Vermittlung Anette B. Wandres keine Haftung für Schäden übernimmt, die das Au Pair mittelbar oder unmittelbar verursacht, weder gegenüber der Gastfamilie noch gegenüber sonstigen Dritten. Die Au Pair Agentur Wandres haftet nicht für Umstände, die in der Person des Au Pairs oder der Gastfamilie liegen oder auf die sie naturgemäß ohne Einflußmöglichkeiten ist. Die Au Pair Agentur Wandres übernimmt keine Haftung jeglicher Art, falls der Gastfamilie aufgrund der Abgabe einer Verpflichtungserklärung finanzielle oder andere Folgen entstehen. Die Au Pair Agentur haftet auch nicht für entstandene Kosten bei einem nicht zustande gekommenen oder vorzeitig abgebrochenen Au Pair Aufenthalt.  Die Au Pair Vermittlung haftet nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.  

Der Gastfamilie ist bekannt, dass eine eigene Berufstätigkeit nicht vom Einsatz eines Au Pairs abhängig gemacht werden kann . Ein Au Pair ist keine Hausangestellte, vielmehr ist das Au Pair ein gleichgestelltes Mitglied der Familie und übernimmt als Ausgleich für freie Unterkunft und Verpflegung die Betreuung der Kinder sowie gewisse Haushaltspflichten. Das Au Pair Wesen wird als Jugendkultur-Austauschprogramm betrachtet. 

Die Gastfamilie ist damit einverstanden, dass die persönlichen Angaben der Familie zur Abwicklung der Vermittlung erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Diese Angaben dürfen auch dem zukünftigen Au Pair bzw. der zuständigen Partner-Agentur zur Verfügung gestellt werden, damit das von der Gastfamilie ausgewählte Au Pair entscheiden kann, ob sie dorthin kommen möchte. Die Gastfamilie stimmt zu, dass ihr Name, Anschrift und Tel.Nr. auf dem Au Pair Ausweis erscheint, welchen das Au Pair nach der Ankunft erhalten kann. 
Sollte wider erwarten keine Vermittlung zustande kommen, das Au Pair kein Visum erhalten oder die Vermittlung scheitern, können daraus keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. 

Die Gastfamilie verpflichtet sich,, die Au Pair Agentur Wandres über die Ankunft des Au Pairs umgehend in Kenntnis zu setzen.
Dieser Vertrag gilt nur für diese Vermittlung. Sollten Teile dieses Vertrags ungültig oder unwirksam sein, behält der Rest des Vertrags seine Gültigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Freiburg im Breisgau.
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Ort, Datum                                        Unterschrift(en) der Gastfamilie 
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Ort, Datum                                         Unterschrift / Stempel der Au Pair Agentur

